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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

AHG §1 Ba

Rechtssatz

Wenn eine einheitliche Aufgabe ihrem Wesen nach hoheitlicher Natur ist, gehören auch alle damit in unmittelbarem

Zusammenhang stehenden Ereignisse wie Schädigung durch den Betrieb der Anlage zur Hoheitsverwaltung.
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